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Antrag vom 3. Juni 2015 
an das Stadtparlament 

 

1. Nachtrag Energiefondsreglement; 
Antrag der vorberatenden Kommission 
 
 
Grundlage ist der Bericht und Antrag des Stadtrates sowie der Entwurf für den 1. Nachtrag Energiefondsregle-
ment vom 1. April 2015.  
 
Die Vorberatende Kommission beantragt Zustimmung zum 1. Entwurf, mit folgenden zwei Änderungen gegen-
über dem stadträtlichen Antrag: 
 
Vorschlag Stadtrat 1. April 2015  
 

Vorschlag Vorberatende Kommissi-
on 3. Juni 2015 
 

Begründung Vorberatende Kom-
mission 

Art. 6 
Sachliche Voraussetzungen 
1 In sachlicher Hinsicht müssen zur För-
derung einer Massnahme alle folgen-
den Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
a) die Massnahme wird auf dem 

Stromversorgungsgebiet der 
Stadtwerke Gossau geführt oder 
der Stadtrat misst ihr eine beson-
dere Bedeutung für die Stadt 
Gossau zu; 

 
 

Art. 6 
Sachliche Voraussetzungen 
1 In sachlicher Hinsicht müssen zur För-
derung einer Massnahme alle folgen-
den Voraussetzungen erfüllt sein: 
 
a) die Massnahme wird auf dem Ge-

biet der Stadt Gossau oder auf 
dem Elektrizitätsnetzgebiet der 
Stadtwerke Gossau geführt oder 
der Stadtrat misst ihr eine beson-
dere Bedeutung für die Stadt 
Gossau zu; 

 

Das Elektrizitätsnetzgebiet der Stadt-
werke und das Gebiet der Gemeinde 
Gossau sind nicht genau deckungs-
gleich. Einige Liegenschaften auf Ge-
meindegebiet werden nicht von den 
Stadtwerken versorgt, hingegen sind 
einige Liegenschaften ausserhalb des 
Gemeindegebietes angeschlossen. 
 
Mit der Formulierung wird sicherge-
stellt, dass alle Einwohner des Gemein-
degebietes Leistungen aus dem Ener-
giefonds beanspruchen können. Der 
Anspruch gilt auch für die Eigentümer 
ausserhalb Gemeindegebiet, welche 
von den Stadtwerken versorgt werden. 
 

Art. 13bis (neu) 
Beiträge 
 
3 Die Beiträge betragen in jedem Fall 
höchstens 15 % der Investitionssum-
me. 
 

Art. 13bis (neu) 
Beiträge 
 
3 Die maximal möglichen Beiträge wer-
den jährlich in der Vollzugsverordnung 
festgelegt.  
 

Mit dieser Formulierung wird die Flexi-
bilität bei der Festlegung der maxima-
len Leistungen erhöht. Neue Entwick-
lungen können berücksichtigt werden.  
 
 

 
 
 
Antrag 
1. Der 1. Nachtrag zum Energiefondsreglement wird mit den vorstehenden Ergänzungen erlassen. 
2. Die Motion Energiefondsreglement wird als erledigt abgeschrieben.  
 
 
 
Vorberatende Kommission 
 
Remo Schelb 
Präsident 
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